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1. Anlass der Änderung und Beschreibung der Planungsziele 
 

Seit Rechtskraft des Bebauungsplan Nr. 102 im Jahr 1977 ist ein Teilbereich der 
Gemeindstraße Lehrhohl als öffentliche Grünfl� che einschließlich öffentlicher 
Fußwegefl� che festgesetzt. Eine Umsetzung dieser Planung ist jedoch bis heute 
nicht erfolgt. Diese vormalige Planungsabsicht stand in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem übergeordneten Stadtteilentwicklungs- sowie 
Erschließungskonzept, eine Stadtteilverbindungsstraße über Arzheim hinaus bis 
Niederberg und ggf. auch Vallendar weiterzuführen, u. a. mit Durchschneidung 
von Arzheim und einer großen Brücke über das Mühlental (siehe hierzu auch 
Ziffer 4). Von dieser Ursprungsplanung wurde jedoch mit Bezug auf die tats� ch-
liche st� dtebauliche Entwicklung wieder abgerückt. Wann und in welcher Form 
eine mögliche Verbindungsstraße zwischen Asterstein und Arzheim hergestellt 
werden kann, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend fest. 
 

  
 

unmaßst� blicher Auszug aus dem rechtsverbindlichen BPlan Nr. 102 (1977) mit Darstellung des Geltungsbereichs der 11. 
� nderung 
 

Die in diesem Zusammenhang erstellten verkehrsplanerischen Variantenunter-
suchungen (Vorstellung im Fachbereichsausschuss IV am 19.01.2010) haben 
aufgezeigt, dass eine Sperrung der Lehrhohl für den Kfz-Verkehr mit einer 
Mehrbelastung der angrenzenden Anliegerstraßen verbunden w� re. Dies würde 
jedoch nicht im Sinne einer angestrebten Entlastung der bestehenden 
Wohnstraßen und damit auch Wohnbebauung stehen. 
Eine Realisierung der festgesetzten, öffentlichen Grünfl� che im Geltungsbereich 
der Bebauungsplan� nderung ist nicht mehr beabsichtigt. Ebenfalls steht ein  
vormals (2002 bis 2004) diskutierter, verkehrsberuhigter Vollausbau einschließ-
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lich Teilsperrung der Lehrhohl, nicht mehr in dieser Eingriffsst� rke zur weiter-
gehenden Betrachtung.  
 
Ziel der Bebauungsplan� nderung ist es, die planungsrechtliche Voraussetzung 
f� r die Erschlieûungsfunktion einer vorhandenen Verkehrsfl� che (wieder-) 
herzustellen. Mit Bezug auf die gewachsenen und tats� chlich vorhandenen 
st� dtebaulichen Strukturen, soll hierdurch die Grundlage f� r eine geordnete 
st� dtebauliche Entwicklung im vorhandenen Stadtteil Asterstein (Gemarkung 
Arzheim) geschaffen werden. 
 
Der Bedarf begr� ndet sich hierbei konkret aus der Erfordernis zur Erschlieûung 
einer geplanten Sporthalle, die den st� dtischen Schulen, insbesondere dem 
Schulzentrum Asterstein, als auch dem Sportbund Rheinland sowie den 
Sportfachverb� nden dient und sich im Geltungsbereich des unmittelbar 
angrenzenden Bebauungsplan Nr. 108, � nderung Nr. 2 befindet.  
Des Weiteren soll mit Bezug auf das bereits 2002 eingeleitete 
� nderungsverfahren Nr. 11 zum Bebauungsplan Nr. 102 die planungsrechtliche 
Voraussetzung zur Herstellung erg� nzender Parkpl� tze f� r die an die Lehrhohl 
angrenzenden Anlieger geschaffen werden. Hierdurch wird der vorhandenen 
Nachfrage und dem zuk� nftigem Bedarf, in Verbindung mit den seit 1977 
ge� nderten Anspr� chen an den motorisierten Individualverkehr, Rechnung 
getragen. 
 

2. Art des Verfahrens 
 
Die 11. � nderung des Bebauungsplans Nr. 102 erfolgt gem� û § 13 a Bau-
gesetzbuch (BauGB) im „beschleunigten Verfahren“ als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung. Die entsprechenden Voraussetzungen liegen hierf� r vor: 

 
- Mit der geplanten � nderung dient der Bebauungsplan der 

Wiedernutzbarmachung von Fl� chen und in diesem Zusammenhang der 
Innenentwicklung im bestehenden st� dtebaulichen Gef� ge.  

 
- Die bei der Durchf� hrung der Bebauungsplan� nderung voraussichtlich 

versiegelbare Fl� che (durch Garagen, Stellpl� tze oder offene Garagen 
(sog. Carports)), betr� gt mit rd. 630 m² deutlich weniger als 20.000 m². 

 
- Die geplante � nderung unterliegt gem. Anlage 1 UVPG nicht der Pflicht zur 

Durchf� hrung einer Umweltvertr� glichkeitspr� fung. 
 

- Im Geltungsbereich der Bebauungsplan� nderung liegen keine Anhalts-
punkte f� r eine der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten 
Schutzg� ter vor. 

 
Aus diesen Gr� nden sind ein Umweltbericht und ein Ausgleich im Sinne der 
Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) nicht 
erforderlich. 
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Gem� û § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird im beschleunigten Verfahren von der fr� h-
zeitigen Unterrichtung und Er� rterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
abgesehen. 

 

3. Räumliche Lage und Geltungsbereich 
 

Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Asterstein (Gemarkung Arzheim). 
Gem� û Eintrag in der Planurkunde sind von der Bebauungsplan� nderung 
bestehende Teile der Gemeindestraûe Lehrhohl (Flurst� ck 521/9, Flur 6, 
Gemarkung Arzheim) sowie Teile der Grundst� cke/Flurst� cke 576, 577, 583, 585, 
613, 614, 615, 616, 677, 719, 720, 721, 722 und 727/1 der Flur 6 in der 
Gemarkung Arzheim betroffen. 
 
West- und � stlich bindet das Plangebiet an bestehende Verkehrsfl� chen (westl.: 
Lehrhohl, � stl.: Fritz-von-Unruh-Str.) an. S� dlich des Plangebietes befinden sich 
im westlichen Bereich die Fl� chen des bestehenden Schulzentrum Asterstein und 
im � stlichen Bereich Fl� chen f� r die geplante Sporthalle (Geltungsbereich BPlan 
Nr. 108, �  2). Der n� rdliche Teil des Plangebietes beinhaltet Grundst� cksfl� chen, 
welche im rechtskr� ftigen Bebauungsplan Nr. 102 als reines Wohngebiet (WR) 
festgesetzt sind. 
 
Der � berwiegende Fl� chenanteil des Geltungsbereichs wird durch die 
bestehende Gemeindestraûe „Lehrhohl“ gebildet. Deren Erschlieûungsfunktion 
l� sst sich bereits vor 1900 in ihrem heutigen Verlauf und seit etwa 1940 in ihrer 
derzeitigen Ausbauform in verschiedenen Plandarstellungen nachweisen (u. a. 
auch mit milit� rische Funktion).  
 

 
 

unmaûst� blicher Auszug aus topogr. Karte (1:25000) von 1942, mit Darstellung des Geltungsbereichs der 11. � nderung 
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Die durch den Geltungsbereich der aktuellen � nderung tangierten Grundst� cks-
anteile des unmittelbar an die Lehrhohl angrenzenden Wohngebietes, sollen 
zuk� nftig die Herstellung von Stellpl� tzen, Garagen und offenen Garagen (sog. 
Carports) erm� glichen.  Diese Fl� chen werden derzeit als g� rtnerisch angelegte 
Grundst� cksteile (tlws. in B� schungslage) genutzt. 
 

 
 

unmaûst� blicher Auszug aus dem Luftbild mit � berlagertem Kataster des Geltungsbereich der 11.  � nderung 
 

4. Übergeordnete Planung 
 

Der wirksame Fl� chennutzungsplan (FNP) der Stadt Koblenz (1983) stellt den 
betroffenen � nderungsbereich als Gr� nfl� che mit n� rdlich hieran angrenzenden 
Wohnbaul� chen dar.  
 

 
 

unmaûst� blicher Auszug aus dem FNP mit Darstellung des Geltungsbereichs der 10. � nderung 
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Wie vorausgehend bereits beschrieben, diente und dient die bestehende 
Verkehrsfl� che „Lehrhohl“ dem Erschlieûungszweck. In den 1970er Jahren 
erstellten Stadtteil-Entwicklungskonzepte betrachteten „den Asterstein“ jedoch 
unter einem stark ansteigenden Bev� lkerungszuwachs/-zuzug f� r Gesamt-
Koblenz. Strukturen, wie sie heute etwa im Stadtteil Karthause anzutreffen sind, 
sollten Verwirklichung finden und f� hrten u. a. zu der Planung f� r eine begr� nte 
Hauptfuûwegeverbindung welche sich im FNP zum Teil widerspiegelt. Eine 
Umsetzung der damaligen Gesamtkonzeption ist nach heutigem Stand jedoch 
nicht mehr zeitgem� û bzw. nicht mehr beabsichtigt.  
 

  
 

Modell zur Stadtteilentwicklung Asterstein (1974) mit skizzierter Darstellung des Geltungsbereichs der 11. � nderung 

 
Somit soll, an der aktuellen und realisierbaren st� dtebaulichen Entwicklungsab-
sicht orientiert, der Teilbereich der Lehrhohl in eine Verkehrsfl� che ge� ndert 
werden. Die angrenzenden Wohnbaufl� chen werden als solche beibehalten.  
 
Der Fl� chennutzungsplan soll im Wege der Berichtigung gem� û § 13 a Abs. 2 Nr. 
2 BauGB angepasst werden 
 

5. Städtebauliche Konzeption 

5.1. Ergänzende Kfz-Parkstände 
 

Durch die aktuelle Bebauungsplan� nderung soll auf den bestehenden 
Grundst� cken, welche an die Gemeindestraûe Lehrhohl angrenzen, die 
M� glichkeit zur Herstellung erg� nzender, privater Parkst� nde geschaffen werden.  



Bebauungsplan Nr. 102, 11. � nderung  •  Stadt Koblenz     
                      Begründung 

 
 

 
  8 

Dar� ber hinausgehende, bestehende Festsetzungen (zu Art, Maû und Gestalt 
baulicher Bestandsanlagen auf den betroffenen Grundst� cke/Flurst� cke) aus 
dem rechtskr� ftigen Bebauungsplan Nr. 102 und dessen � nderungen bleiben 
hiervon unber� hrt. 
 
Die Parkplatzgr� ûe bietet mit einer maximal � berbaubaren Fl� che von 45 m� / je 
Grundst� ck, ausreichende M� glichkeit zur Anordnung von zwei Fahrzeugen. Die 
Parkplatzl� ngsausrichtung ist hierbei rechtwinklig zum Verlauf der Lehrhohl 
anzuordnen um das Ein- und Ausfahren 
aus/in beiden Fahrtrichtungen der 
Lehrhohl fl� ssig abwickeln zu k� nnen. Die 
Anordnung der zwei m� glichen Parkplatz-
anlagen auf dem jeweiligen Grundst� ck 
kann entsprechend der � rtlichen Ge-
gebenheiten (Bewuchs, Topographie) 
erfolgen. Unter Ber� cksichtigung der 
angrenzenden Baulandgestaltung, wird 
eine zwingende Verortung auf den 
Grundst� cksbereichen aus st� dtebau-
lichen Gr� nden nicht erforderlich. Gegen eine planungsrechtliche Verortung der 
Parkplatzanlagen steht ebenfalls, dass m� gliche geschwindigkeitsd� mpfende 
Maûnahmen auf der Lehrhohl sowie die Erschlieûungssituation der geplanten 
Sporthalle (im gegen� berliegenden Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
108, � nderung 2) noch nicht abschlieûend gekl� rt sind (siehe hierzu Ziffer 5.2). 
Grundst� cksfl� chen die nicht durch die m� glichen Parkplatzanlagen � berplant 
werden, sind weiter in ihrer Funktion und Gestalt als private Gartenfl� che zu 
erhalten. Abbildung 1 zeigt die derzeitige ¹Ist-Situationª eines Teilbereiches der 
Lehrhohl auf dem bereits zwei Doppelparkplatzanlagen auf den jeweiligen 
Grundst� cken entsprechend integriert wurden.  
 
Hinweis: Die planungsrechtliche Ausweisung von Stellpl� tzen, Garagen und 
offenen Garagen (sog. Carports), verpflichtet nicht zum Bau einer solchen 
Anlage, sondern schafft lediglich die planungsrechtliche M� glichkeit hierf� r. F� r 
alle an die Lehrhohl angrenzende Grundst� cke sollen daher innerhalb dieses 
� nderungsverfahrens (auch im Hinblick auf einen etwaigen Eigent� merwechsel) 
die gleichen planungs-rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. 
 

5.2. Funktion und Gestalt von Verkehrsfl� chen 
 

Maûgeblicher Bestandteil der Bebauungsplan� nderung ist die planungsrechtliche 
Festsetzung einer in der Örtlichkeit gewachsenen Verkehrsfl� che (vergl. hierzu 
Ziffer 3). Die auf diesem Teilabschnitt der Lehrhohl in den 1970er Jahren 
entwickelte und festgesetzte � ffentliche Gr� nfl� che einschlieûlich Fuûwegefl� che 
hat weder eine weitergehende Bearbeitungsstufe erlangt, welche den Willen der 
� ffentlichen Entwicklungsabsicht dokumentieren w� rde, noch w� re eine 
Realisierung aus heutiger Sicht noch zweckm� ûig bzw. zielf� hrend (vergl. hierzu 
Ziffer 4). Mit Bezug auf das 2002 eingeleitete � nderungsverfahren, wird ebenfalls 
von einem Vollausbau der Lehrhohl abgesehen, welcher erhebliche Ent-
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siegelungsmaûnahmen in Verbindung mit Fahbahnverschwenken sowie einer 
Teilsperrung (Folge: Aufhebung der vorhandenen Durchg� ngigkeit) geplant hatte.   
 
Es ist vorgesehen, gem� û Vorstellung verschiedener Verkehrsvarianten am 
19.01.2010 im Fachbereichsausschuss IV, eine leistungsbezogene Verkehrs-
beruhigung auf dem betroffenen Teilbereich der Lehrhohl herzustellen. Dies 
w� rde in Folge bedeuten, dass der Straûenabschnitt in beide Richtungen 
befahrbar bleibt und geschwindigkeitsreduzierende Maûnahmen (z.B. 
Beschilderung, Fahrbahnverengungen etc.) so angeordnet werden, dass keine 
Mehrbelastung � ber die angrenzenden Wohnstraûen (i. B. Fritz-von-Unruh-
Straûe) erzeugt wird. Des Weiteren soll � ber die festgesetzte Verkehrsfl� che die 
notwendige Erschlieûung der geplanten Sporthalle gew� hrleistet werden. Im 
Rahmen des aktuellen � nderungsverfahrens wird ebenfalls der Anschluss des 
heutigen und zuk� nftigen Parkplatzfl� chenbedarfs angrenzender Anlieger 
gew� hrleistet. 
 
Hinweis: Das Instrument des Planungsrechtes (hier: Bebauungsplan� nderung) 
umfasst nur die Festsetzungsm� glichkeit zur Festsetzung einer Verkehrsfl� che. 
Weiterf� hrende Überlegungen zur zuk� nftigen Gestaltung der Verkehrsfl� che, 
werden im Rahmen einer straûenbautechnischen Ausbauplanung getroffen.  
 
 

6. Berücksichtigung der Umweltbelange 
 

Im Geltungsbereich der Bebauungsplan� nderung werden, im Sinne von Eingriffen 
in Natur und Landschaft, Eingriffe auf privaten Grundst� cksfl� chen erm� glicht, 
welche zur Herstellung erg� nzender Parkplatzanlagen dienen.  
Hierzu werden Festsetzungen bez� glich der maximal � berbaubaren Anlagen-
Fl� che, der Herstellung von Dachbegr� nung und/oder wasserdurchl� ssigen 
Bodenbel� gen sowie der beizubehaltenden Pflanzgestalt der nicht betroffenen 
Grundst� cksbereiche getroffen. 
Durch die vorgenannten Maûnahmen wird den Vorgaben des § 1 a Abs. 2 und 3 
BauGB insoweit entsprochen, als das die Bodenversiegelung auf das hierf� r 
notwendige Maû begrenzt wird, um dem � bergeordneten Ziel einer inner� rtlichen 
Entwicklung gerecht zu werden. Dar� ber hinausgehende Ausgleichsmaûnahmen 
sind hierzu nicht vorgesehen.  
Zudem wird durch die Anordnung auf den bereits bestehenden Grundst� cken mit 
Anbindung an eine vorhandene Gemeindestraûe, eine zus� tzliche Fl� cheninan-
spruchnahme durch Erschlieûungsfl� chen, wie sie bei einem vergleichbaren 
Neubau erforderlich w� re, nicht notwendig.  

 
Bei der Festsetzung einer Verkehrsfl� che im Geltungsbereich wird auf § 1 a Abs. 
3 Satz 5 BauGB, welcher sich auf eine Gegen� berstellung zwischen der 
rechtskr� ftigen Bebauungsplanung und den Festsetzungen des � nderungsplans 
bezieht, in der Abw� gung zum Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 
 

- Die bestehenden Verkehrsfl� chen der Lehrhohl bestanden in Ihrer Form 
und Funktion, wie bereits erl� utert, lange vor Rechtskraft des 
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urspr� nglichen Bebauungsplan Nr. 102. Damalige Entwicklungsziele zur 
Herstellung einer � ffentlichen Gr� nfl� che sind nicht realisiert worden und 
zuk� nftig nicht beabsichtigt. Somit wird mit der aktuellen 
¹planungsrechtlichen Nutzungs� nderungª auf dieser Fl� che kein 
tatsächlicher Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 Abs. 1 BNatSchG 
get� tigt.   

 
- Aus den vorhandenen Unterlagen zum rechtskr� ftigen Bebauungsplan Nr. 

102 und dessen � nderungen gehen keine Festsetzung im Sinne einer 
Kompensationsfl� che im Zusammenhang mit der betroffenen Gr� nfl� che 
hervor. Die Funktion einer geplanten Fuûwegeverbindung, unter 
Ber� cksichtigung der damaligen Verkehrskonzeption, wird stattdessen 
beschrieben. 

 
- Mit Hinblick auf die Belange gesunder Wohnverh� ltnisse im angrenzenden 

Wohngebiet wird durch Festsetzung einer Verkehrsfl� che keine 
(tats� chliche) Ver� nderung der � rtlichen Verkehrsstr� me auf der Straûe 
¹Lehrhohlª mit einer Bestandsbelastung von rd. 2.600 Kfz/24h (hiervon 2% 
Schwerverkehrsanteil) hervorgerufen. Stattdessen w� rde es zu einer 
Mehrbelastung auf den vorhandenen Wohnstraûen kommen, wenn die 
Herstellung einer Gr� nfl� che (folglich Durchfahrtssperrung) vollzogen 
w� rde. 
Berücksichtigung der Planung zur Herstellung einer Sporthalle aus dem 
angrenzenden Bebauungsplan Nr. 108, Änderung Nr. 2: Durch das im 
Rahmen der geplanten Sporthalle erstellte Schallschutzgutachten wird 
eine Vertr� glichkeit der geplanten Nutzung mit der angrenzend 
vorhandenen Wohnbebauung nachgewiesen. Das Gutachten ber� ck-
sichtigt hierbei bereits die Anbindung an die Straûe ¹Lehrhohlª, zeigt 
entsprechende L� sungsm� glichkeiten auf und stellt den Rahmen dar, in 
dem sich aus schalltechnischer Sicht ein zul� ssiges Bauvorhaben zu 
bewegen hat (vergleiche hierzu die Planungsunterlagen zum 
Bebauungsplan Nr. 108, � nderung 2). Dem vorliegenden Bebauungsplan 
Nr. 102, � nderung Nr. 11 wurde die schalltechnische Untersuchung zum 
Bebauungsplan Nr. 108 ¹Schulzentrum Astersteinª erl� uternd als Anlage 
beigef� gt. 

 
- Des Weiteren kann aus landespflegerischer Sicht ein geltungsbereichs-

� bergreifender Bezug zum unmittelbar angrenzenden Bebauungsplan Nr. 
108, � nderung 2, wie folgt hergestellt werden: 

o Hier wurde die Erschlieûung der geplanten Sporthalle � ber die 
bestehende Lehrhohl in der Begr� ndung zum Bebauungsplan 
bereits einbezogen. 

o Die Herstellung einer Sporthalle, welche � ber die Gemeindestraûe 
Lehrhohl erschlossen werden soll, entspricht u. a. den Belangen von 
Sport, Freizeit und Erholung, welche auf der festgesetzten 
Gemeinbedarfsfl� che im Bebauungsplan Nr. 108 erm� glicht 
werden. 
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o Die hierzu festgesetzten landespflegerischen Maûnahmen grenzen 
u. a. unmittelbar an den Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 
102, � nderung 11, an.  
Hierzu wird in der Begr� ndung zum Bebauungsplan Nr. 108, 
� nderung Nr. 2, u. a. erl� utert: ¹Die Struktur- und Genehmigungs-
direktion Nord teilt im Schreiben vom 28.01.2010 im Rahmen der 
Offenlage aus Sicht der Raumordnung und des Naturschutzes mit, 
dass sich das Plangebiet innerhalb einer Gr� nz� sur und innerhalb 
eines Vorbehaltsgebietes f� r den Arten- und Biotopschutz gem� û 
Regionalem Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald befindet. 
Da nach Auffassung der Oberen Naturschutzbeh� rde jedoch die 
Klimafunktion gem� û der vorliegenden Klimafunktionskarte der 
Stadt Koblenz gewahrt bleibt, bestehen seitens der SGD Nord 
diesbez� glich keine weitergehenden Bedenken. 
Ebenso ist bei ausreichender Ber� cksichtigung der Vernetzungs-
funktion im Rahmen der Umsetzung der vorliegenden Planung 
davon auszugehen, dass die Funktion der Gr� nz� sur erhalten 
bleibt.ª 

 
- Im Zusammenhang mit den festgesetzten landespflegerischen 

Maûnahmen im BPlan 108, � nderung Nr. 2, (z. B. Hecke aus heimischen 
standortgerechten Arten entlang der s� dlichen Seite der Lehrhohl) wird das 
vormalige Erscheinungsbild des Ortsrandes optisch und landespflegerisch 
neu gepr� gt. Durch die Zul� ssigkeit von Parkplatzanlagen und Festsetzung 
einer (bestehenden) Verkehrsfl� che im Geltungsbereich der vorliegenden 
Bebauungsplan� nderung Nr. 11 zum Bebauungsplan Nr. 102, wird daher 
keine maûgebliche Beeintr� chtigung auf das Ortsbild erwartet. 

 
Die Abw� gung hinsichtlich der Belange des Naturschutzes und der Landespflege, 
kommt im � nderungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 102, � nderung Nr. 11, 
somit zu dem Ergebnis: 
Die Bebauungsplan� nderung entwickelt sich maûgeblich aus den Belangen der 
Erhaltung, Anpassung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile. Hiermit wird 
planungsrechtlich die geordnete, inner� rtliche Entwicklung des Stadtteils 
vorangetrieben, welche sich an den gewachsenen, in der Örtlichkeit 
vorhandenen, st� dtebaulichen Strukturen orientiert. Dieser und die vor 
aufgez� hlten Belange, sind im konkreten Planungsvorhaben als ¹vorzugsw� rdige 
Belangenª zu werten, welche eine Zur� ckstellung von naturschutzrechtlichen und 
landespflegerischen Belangen (im � blichem Maûe) zur Folge haben. Im Übrigen 
wird auf die Regelung des § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB verwiesen, nach der die 
Eingriffe die auf Grund der Bebauungsplan� nderung zu erwarten sind, als im 
Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
oder zul� ssig gelten. 
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7. Fl� chenbilanz 
 

Fl� chen von Grundst� cken im Reinen Wohngebiet,  ca.  1.780 m� 
auf denen Stellpl� tze, Garagen und offene Garagen  
(sog. Carports) zul� ssig sind (Fl� chen mit der 
 Bezeichnung ¹St/Ga *ª)        
  
 Hiervon können gemäß textlicher Festsetzung (Ziffer 2.3)  max. 630 m²  
 durch v.g. Anlagen zusätzlich überbaut werden 
 (max. 45 m²/Grundstück x 14 Grundstücke). 
 
Verkehrsfl� chen  (vorhanden)     ca.  4.420 m�    

   
_________________________________________________________________ 
 
Gesamtfl� che Plangebiet     ca.  6.200 m� 

 

8. Kosten 
 

Wie vor genannt, soll durch die Bebauungsplan� nderung prim� r die 
Erschlieûungsfunktion einer bestehenden Verkehrsfl� che planungsrechtlich 
(wieder-) hergestellt werden. Da die � ffentliche Verkehrsfl� che (Fahrbahn mit 
beidseitiger Fuûwegefl� che im Trennsystem) bereits existiert, sind unmittelbar 
anstehende Kosten f� r Baumaûnahmen von dieser planungsrechtlichen An-
passung nicht abzuleiten. 
 
Die n� here Betrachtung anfallender Kosten f� r etwaige Ausbau-/Umgestaltungs-
maûnahmen kann erst im Zuge einer (aus einem � bergeordneten 
Verkehrskonzept entwickelten) weitergehenden straûenbautechnische Ausbau-
planung erfolgen. 


